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GELTUNGSBEREICH UND ERGÄNZENDE TEXTLICHE FESTSETZUNGEN DES VORHABEN- UND 

ERSCHLIEßUNGSPLANS ZUM VORHABENBEZOGENEN BEBAUUNGSPLAN NR. 016A „ÖSTLICHES 

ERLICHGEBIET – ÄNDERUNG WALDSTRAßE“ 

Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplanes: 

Der Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplanes ist mit dem Geltungsbereich des vor-

habenbezogenen Bebauungsplanes identisch. 

Ergänzend zu den Festsetzungen im vorhabenbezogenen Bebauungsplan werden mit dem Vorha-

ben- und Erschließungsplan folgende Mindestmaße festgesetzt: 

Vollgeschosse Häuser 

ausgenommen Verbindungsbauten: 

 

mindestens 3 

Grundflächenzahl als Mindestmaß: 0,4 

Stellplätze für Kraftfahrzeuge  

(ober- oder unterirdisch): 

 

mindestens 70 

Wohnnutzung 

ausgenommen Verbindungsbauten: 

 

der Geschossflächenanteil Wohnnutzung muss 

mindestens 90 % der Gesamt-Geschossfläche 

betragen 

 

Über diese textlichen Festsetzungen hinausgehende und/oder ergänzende Angaben in den Plan-

zeichnungen des Vorhaben- und Erschließungsplanes dienen lediglich der Information. 
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Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplanes
Der Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplanes ist mit
dem Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ident-
tisch
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AUSFERTIGUNG 

Der Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichnung, bauplanungsrechtlichen und bauordnungs-

rechtlichen Festsetzungen, Vorhaben- und Erschließungsplan, Begründung und Satzung stimmt mit 

allen seinen Bestandteilen mit dem Willen des Gemeinderates überein. 

Das für den Bebauungsplan vorgeschriebene gesetzliche Verfahren wurde eingehalten. 

Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt. 

 

Ausgefertigt: 

Speyer, den ................................ 

 

....................................................... 

     Stefanie Seiler 

 (Oberbürgermeisterin) 

 


